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	Zl. FO-MVB/54.103/05 Rv
	Wien, 05. Jänner 2005


An die

Leitenden Angestellten 

a l l e r Sozialversicherungsträger

Betr.:
Flutkatastrophenopfer - weitere Vorgangsweise

Sehr geehrte Damen und Herren!

Von der Flutkatastrophe in Asien sind zahlreiche Versicherte sowie deren Angehörige betroffen. Um die Belastung für die Opfer nicht noch zu verschlimmern, empfehlen wir sozialversicherungsrechtlich folgende unbürokratische Vorgangsweise:

Pflichtversicherte und freiwillig Selbstversicherte

Gem. § 11 Abs. 1 ASVG endet die Pflichtversicherung grundsätzlich mit Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Dies wird durch den Dienstgeber mittels Abmeldung gemeldet. 

Aus Anlass der Katastrophensituation halten wir trotz allfälliger Abmeldung durch den Dienstgeber, den K r a n k e n versicherungsschutz der im Katastrophengebiet als vermisst geltenden Personen jedenfalls faktisch aufrecht. Dies gilt bis zur Feststellung des Todes bzw. bis zum Vorliegen einer Todeserklärung, längstens bis 12 Monate nach dem Ereignis.

Das BMI wird dem Hauptverband eine Liste übermitteln, aus welcher die vermissten Personen ersichtlich sind. Um oben beschriebene Vorgangsweise zu ermöglichen, hat eine Abstimmung dieser Liste mit den allfälligen Abmeldungen der Dienstgeber zu erfolgen. Der Hauptverband wird diese Liste mit den Trägerkennzeichen versehen und an die Krankenversicherungsträger übermitteln. 

Vorschlag: Es wird ein fiktives Dienstgeberkonto (LS-Bereich) errichtet und für den verschollenen Versicherten eine beitragsfreie Krankenversicherungszeit für maximal 12 Monate (vgl. § 87 ASVG) gespeichert. Dadurch ist auch die Mitversicherung für im Inland (bzw. EU-Raum) befindliche anspruchsberechtigte Angehörige gesichert.

Anspruchsberechtigte Angehörige

Der Leistungsanspruch der anspruchsberechtigten Angehörigen vermisster Personen bleibt somit ebenfalls aufrecht. Dieser leitet sich wie bisher vom Anspruch des Versicherten ab. 

Kommt es in weiterer Folge zu einer gerichtlichen Todeserklärung, besteht ab diesem Zeitpunkt bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Waisenpension, der für den Betroffenen eine Teilversicherung in der Krankenversicherung begründet. Dies erfolgt spätestens 12 Monate nach dem Ereignis (Verschollenheit). Das selbe gilt für die Witwen/Witwernpension.

Darüber hinaus gibt es eine akkordierte Vorgangsweise zwischen Pensionsversicherungsträgern, Hauptverband und BMSG, dass den Hinterbliebenen auf Antrag sofort Vorschusszahlungen auf die Hinterbliebenenpension gewährt werden, sofern die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung dieser Leistung vorliegen. Dadurch wird eine Teilversicherung in der Krankenversicherung begründet.

Kommt es zu einer Rückkehr der vermissten Person, so  erlischt gem. § 100 Abs. 1 lit. b ASVG mit diesem Zeitpunkt der Leistungsanspruch. Die bereits bezogenen Leistungen müssen nicht rückgezahlt werden. 

Psychotherapeutische Betreuung von Betroffenen (Opfer und anspruchsberechtigte Angehörige)

Wir regen an, die Verpflichtung zum Nachweis einer ärztlichen Untersuchung vor der zweiten psychotherapeutischen Behandlung (§ 135 Abs. 1 Z 3 ASVG) für derartige Fälle nicht anzuwenden.

Eine österreichweite, flächendeckende Versorgung der Betroffenen mit „Vertragstherapeuten“ (insbesondere Vereinslösung) ist derzeit nicht überall gegeben. In vielen Fällen leisten die Krankenversicherungsträger derzeit einen Kostenzuschuss. Die verbleibenden Kosten hat üblicherweise der Patient zu tragen.

Um die betroffenen Katastrophenopfer (und deren anspruchsberechtigte Angehörige) nicht zusätzlich zu belasten, empfiehlt der Hauptverband, diese Restkosten aus dem jeweiligen Unterstützungsfonds zu tragen.

Motiv für diese vorgeschlagenen Vorgangsweisen ist die Katastrophensituation.

Etwaige interne Verrechungsansprüche müssen innerhalb der Sozialversicherung gelöst werden und dürfen zu keiner weiteren Belastung für die Betroffenen führen.

Für den Hauptverband:
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